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Amts- und
Mitteilungsblatt
Markt Schwarzach a. Main

 

Hinweis: 
Redaktionsschluss für das Amtsblatt Nr. 13/2020 (Erschei-
nungstag 04.07.2020) ist MittwocH, 24.06.2020,  
13.00 Uhr, in der Gemeinde.

Amtliche BekAnntmAchungen

Probealarm der Feuerwehren
Der nächste Probealarm findet statt am samstag, dem 04.07.2020, 
ab 12.15 Uhr.
Es findet nur ein Alarm statt. Bei einem evtl. Einsatzalarm 
während dieser Zeit wird das Sirenensignal zweimal abgegeben 
(Doppelte Alarmierung).

Aufruf – Vorschläge für Straßennamen 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Marktgemeinde ist auf der Suche nach möglichen Namen 
für die einzelnen Straßen im neuen Wohngebiet Etterswasen II.
Hierfür bitten wir um Vorschläge aus der Bevölkerung.
Bitte reichen Sie Ihre Vorschläge bis zum 18.07.2020 im Rathaus 
ein.
Bei Frau Lempert, Zimmer Nr. 1, Tel. 09324/9739-13 oder 
l.lempert@schwarzach-main.de

Achtung Jahreszahler Grundsteuer!
Fälligkeit des Jahresbeitrages grundsteuer A und B
Am 01.07.2020 wird der Jahresbeitrag der Grundsteuer A 
und B zur Zahlung fällig.
Sofern dem Markt Schwarzach a. Main ein Mandat (Einzugser-
mächtigung) erteilt wurde, achten Sie bitte auf eine ausreichende 
Deckung Ihres Kontos. Bei Rücklastschrift anfallende Gebühren 
werden von uns an den Schuldner weitergegeben.
Barzahlungen oder Überweisungen bitten wir fristgerecht vor-
zunehmen, um unnötige Mahngebühren und Säumniszuschläge 
zu vermeiden.

Stellenausschreibung
Der Markt Schwarzach a. Main sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt 

einen Mitarbeiter (m/w/d) 
für den gemeindlichen Bauhof 

in Vollzeit und unbefristet. 
Die Tätigkeit umfasst den gesamten Aufgabenbereich eines 
kommunalen Bauhofes, hierzu zählen unter anderem:
– Grünpflege-, Landschaftspflege- und Waldarbeiten
– Unterhalt und Pflege der gemeindlichen Gebäude und Ein-

richtungen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung)
– Pflege der Straßen, Wege und Parkplätze, Friedhöfe, Spiel-

plätze, usw.

– Unterhalt der gemeindlichen Gewässer
– Winterdienst und Straßenreinigung
– Hausmeistertätigkeiten
wir erwarten neben einer abgeschlossenen handwerklichen 
Berufsausbildung, eine selbstständige Arbeitsweise, volle 
körperliche Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, 
Bereitschaft zum Dienst auch außerhalb der gewöhnlichen Ar-
beitszeit (Einsätze an Wochenenden und Feiertagen) sowie den 
Führerschein der Klassen B (PKW bis 3,5 t) und T (Zugmaschinen 
bis 60 km/h).
Wir bieten eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst (TVöD).
Bitte reichen Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
bis spätestens 11.07.2020 beim Markt schwarzach a. Main, 
Personalamt, Marktplatz 1, 97359 schwarzach a. Main ein.
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Filbig (Tel.: 09324/9739-17, 
E-mail: n.filbig@schwarzach-main.de) gerne zur Verfügung.

Standsicherheitsprüfung der Grabsteine in 
den gemeindlichen Friedhöfen
Dem Markt Schwarzach a. Main obliegt als Friedhofsträger die 
Verkehrssicherungspflicht für die gemeindlichen Friedhöfe und 
in deren Rahmen die jährliche Überprüfung der Standsicherheit 
der aufgestellten Grabmale.
Die erforderliche Standfestigkeit ist gegeben, wenn das Grabmal 
am oberen Ende der Breitseite mit einer Kraft von 300 N (normale 
horizontale Armkraft) belastet werden kann und dabei keinerlei 
Schwankungen aufweist.
Grabmale, die sich in ihrem Gefüge gelockert haben und wackeln 
oder aufgrund von Fundamentsetzungen schräg stehen, sind 
nicht mehr standsicher. Sie sind zu sichern oder abzuheben und 
fachgerecht zu lagern.
Der Markt Schwarzach a. Main wird im Juli 2020 die Grabsteine 
auf ihre Standfestigkeit prüfen.
Die betroffenen Grabbesitzer werden dann vom Markt Schwarzach 
a. Main angeschrieben.

Wasserentnahme aus dem Castellbach  
bei Düllstadt
Durch das Landratsamt Kitzingen, Umwelt, Natur- und Land-
schaftspflege, Wasserrecht, wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass Wasserentnahmen aus oberirdischen Gewässern 
(Flüsse, Bäche, Seen) nur dann erlaubnisfrei sind, wenn sie mittels 
Handschöpfgeräten (Gießkanne, Eimer) erfolgen.
wasserentnahmen mittels Pumpen sind genehmigungs-
pflichtig und müssen beim Landratsamt beantragt werden. 
Allerdings haben nur Anträge auf Wasserentnahmen aus dem 
Main auch Aussicht auf Erfolg.
Ungenehmigte Wasserentnahmen stellen eine Ordnungswidrig-
keit dar, für die ein Bußgeld verhängt werden kann.
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Kontrolle des Wasserzählers
Da vermehrt versteckte Wasserrohrbrüche bzw. defekte Ventile 
an Heizungen erst mit der jährlichen Zählerablesung erkannt 
werden, bitten wir jeden Hauseigentümer im eigenen Interesse 
seine Wasseruhr(en) in bestimmten Abständen (z.B. monatlich) 
zu überprüfen.
Die Prüfung bitte folgendermaßen durchführen:
– alle Wasserhähne schließen
– keine Spülmaschine, Waschmaschine, Toilette oder sonstiger 

Verbraucher in Betrieb
– Kontrolle des kleinen Rädchens in der Wasseruhr (darf sich
 nicht drehen wenn kein Wasser im Haushalt entnommen wird)
Sollte sich das Rädchen dennoch drehen, informieren Sie bitte 
umgehend den Markt Schwarzach a. Main, Herrn Pfriem (Tel.: 
09324/9739-12).
Ein Mitarbeiter des Bauhofs wird die Wasseruhr dann zusätzlich 
prüfen.
 
4. Satzung zur Änderung der Satzung 
zur Regelung von Fragen des örtlichen 
 Gemeindeverfassungsrechts
Der Markt Schwarzach a. Main erlässt aufgrund der Art. 20a, 
23, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 88 und 103 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern folgende

satzung
 § 1

Die Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeinde-
verfassungsrechts vom 13.05.2008 (Amts- und Mitteilungsblatt 
Nr. 12 vom 14.06.2008) zuletzt geändert durch die 3. Änderungs-
satzung vom 10.06.2014 (Amts- und Mitteilungsblatt Nr. 12 vom 
14.06.2014) wird wie folgt geändert:

§ 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
(2) Die ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder erhalten 
für ihre Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungsgeld von je 
30,00 € für die notwendige Teilnahme an den Sitzungen des 
Marktgemeinderats und eines Ausschusses, sowie bei Teilnahme 
an Ortsbesichtigungen.

§ 2
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.05.2020 in Kraft.

Schwarzach a. Main, 27. Mai 2020
Volker Schmitt, 1. Bürgermeister

 
Aus der Gemeinderatssitzung vom 
26.05.2020
haushaltssatzung und haushaltsplan 2020
Der Marktgemeinderat hat den Haushaltsplan 2020 mit mittel-
fristiger Finanzplanung bis 2023 beraten und genehmigte die 
Haushaltssatzung.

Die Veröffentlichung erfolgt unter den „Amtlichen Bekanntma-
chungen“ voraussichtlich im folgenden Amtsblatt.
Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplans für 2020 ist ausge-
glichen und umfasst ein
Gesamtvolumen von  14.903.920 €.
Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt   9.434.220 €
und auf den Vermögenshaushalt    5.469.700 €.

Die Ansätze im Verwaltungshaushalt orientieren sich hauptsäch-
lich an den laufenden Einnahmen und Ausgaben der Vorjahre. 
Geplant ist eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögens-
haushalt in Höhe von 1.003.395 €. (Vorjahr 1.081.465 €).

Nach Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen im Vermö-
genshaushalt in Höhe von 78.000 € (Vorjahr 146.780 €) verbleibt 
eine so genannte freie Finanzspanne für Investitionen in Höhe 
von 925.395 € (im Vorjahr 934.685 €).
Die im Vermögenshaushalt angesetzten Beträge für Baumaß-
nahmen und Investitionen wurden zum Großteil bereits durch 
den Gemeinderat diskutiert und beschlossen.

Auch im Haushaltsjahr 2020 sind wieder umfangreiche 
 Investitionen geplant, die sich alleine im Hoch- und Tiefbau auf 
4.901.700 € zuzüglich 1.594.070 € Haushaltsausgabereste aus 
den Vorjahren = insgesamt 6.495.770 € belaufen.

Der Marktgemeinderat stimmte auch der im Rahmen der Haus-
haltsplanung vorgeschlagenen Erhöhung der  freiwilligen Leistung 
für den Gesangsverein Stadtschwarzach auf 300 € jährlich zu.

Bauvoranfragen
– Neubau eines Zweifamilienwohnhauses mit Garage auf dem 

Grundstück mit den Fl.Nrn. 13 u. 13/1 Gem. Gerlachshausen;
Der Marktgemeinderat stimmte einer Änderung des Flächennut-
zungsplanes bzw. dem Erlass einer Ortsabrundungssatzung für 
den Bereich zwischen dem Feuerwehrhaus und der bestehenden 
Wohnbebauung „Am Holz“ zu, um die bauordnungsrechtlichen 
Voraussetzungen für das Bauvorhaben zu schaffen. Dies hat zur 
Folge, dass auch die Grundstücke Fl.Nrn. 11, 11/1, 17, 17/1 und 
17/2 Gem. Gerlachshausen zukünftig für eine Wohnbebauung 
zur Verfügung stehen.
Seitens der Verwaltung wurde darauf hingewiesen, dass es sich 
beim Ägidiusweg um keine Erschließungsstraße handelt. Ein 
entsprechender Ausbau ist nicht geplant. Die Erschließung des 
Bauvorhabens mit Wasser und Kanal erfolgt auf Kosten der An-
tragsteller über das Grundstück Fl.Nr. 12 Gem. Gerlachshausen. 
Eventuelle Ausgleichsmaßnahmen seitens des Naturschutzes sind 
vom Bauherrn zu übernehmen.
– Errichtung eines Offenstalls mit Heulager, Sattelkammer 

und Paddock auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 58/11 Gem. 
Münsterschwarzach;

Der Marktgemeinderat stimmte der Bauvoranfrage grundsätz-
lich zu. Die Nutzung der Stallungen darf ausschließlich privat 
erfolgen. Einer gewerblichen Nutzung wurde nicht zugestimmt.



Brückensteg auf der Fl.Nr. 24 Gem. Düllstadt
Das bisherige Bauantragsverfahren, das seit 2016 läuft, wurde 
dem neuen Marktgemeinderat detailliert dargelegt.
Zur Sachlage ist festzustellen, dass nach Prüfung und Geneh-
migung des durch den Bauherrn eingereichten Fachgutachtens 
durch das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg sowie nach 
fachlicher Einschätzung durch das Landratsamt Kitzingen, aus 
fachlicher und rechtlicher Sicht keine Gründe mehr gegen die 
Genehmigung des Bauvorhabens sprechen.
Der Marktgemeinderat vertrat die Auffassung, dass man einen 
Schwarzbau im Nachhinein nicht mit einer Zustimmung legiti-
mieren sollte, da dies auch zu einer negativen Außendarstellung 
des Marktgemeinderates führt, und stimmte dem Neubau des 
Brückensteges nicht zu. Das gemeindliche Einvernehmen für 
dieses Bauvorhaben wurde hiermit versagt.

Bauanträge
Der Marktgemeinderat stimmte folgenden Bauanträgen zu:
– Wohnhauserweiterung auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 

302 Gem. Stadtschwarzach (Am Silberbach 20)
– Bau einer Terrassenüberdachung mit Gaubenanbau auf dem 

Grundstück mit der Fl.Nr. 419/1 Gem. Schwarzenau (Im 
Weinbergsgrund 26)

– Antrag auf isolierte Befreiung und Abweichung; Errichtung 
einer Gerätehalle auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 472/1 
Gem. Stadtschwarzach (Stephansberger Weg 7 a)

Neugestaltung des Platzes vor dem 
 Torhaus der Abtei
Die Vergabe der Arbeiten für die Umgestaltung des Platzes vor 
dem Torhaus der Abtei erfolgte an die Fa. Strabag, Schwarzach 
a. Main, zum Angebotspreis von 328.837,73 €.

Bebauungsplan „Etterswasen II”
Die Vergabe der archäologischen Rettungsgrabungen erfolgte an 
die Fa. BfAD Heyse, Schwarzach a. Main, zum Angebotspreis 
von 35.077,04 €.
Der Marktgemeinderat bevollmächtigte den 1. Bürgermeister, 
die Rettungsgrabungen für den 2. Bauabschnitt im Baugebiet 
„Etterswasen II“ zu den gleichen Konditionen an die Fa. Heyse zu 
vergeben. Zuerst soll jedoch der Verlauf der Rettungsgrabungen 
im Bauabschnitt 1 abgewartet werden.

Geschäftsordnung
Der Marktgemeinderat ernannte Frau Johanna Sendner zur Vor-
sitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses und
Frau Maria Fieber zur stellvertretenden Vorsitzenden des Rech-
nungsprüfungsausschusses.
Benennung der Mitglieder für den sportbeirat
Der Fraktionsvorsitzende der CSU benannte
– Herrn Lukas Bremer als Stellvertreter für Herrn Peter Kuhn 

und
– Herrn Simon Weckert als Stellvertreter für Herrn Stefan 

Schielke im Sportbeirat.

 

Ärztlicher BereitschAFtsdienst 
Außerhalb der Öffnungszeiten Ihrer Hausarztpraxis gibt es eine 
Notfallsprechstunde in der Bereitschaftspraxis Kitzinger Land, 
die Sie ohne Anmeldung aufsuchen können.
Die Bereitschaftspraxis befindet sich in der Klinik Kitzinger 
Land, Keltenstraße 67, 97318 Kitzingen.

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo, Di, Do  18.00 – 21.00 Uhr
Mi und Fr  16.00 – 21.00 Uhr;
Sa/So/Feiertag  09.00 – 21.00 Uhr.
Für Patienten, die krankheitsbedingt die Bereitschaftspraxis nicht 
aufsuchen können sowie für dringende Behandlung, außerhalb 
der Öffnungszeiten, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 
der Rufnummer 116 117 zu erreichen.
Bei lebensbedrohlichen notfällen ist weiterhin der not-
FALLDIENST Tel: 112 zuständig.

Bereitschaftsdienst der Apotheken
SAMSTAG, 20.06.  Apotheke im Rathaus, Dettelbach
 Stern-Apotheke, Kitzingen
SONNTAG, 21.06.  Main-Apotheke, Mainstockheim
 Stadt-Apotheke, Gerolzhofen
SAMSTAG, 27.06.  Kranich-Apotheke, Kitzingen
 St. Florian-Apotheke, Gerolzhofen
SONNTAG, 28.06.  Lamm-Apotheke, Kitzingen
 Stadt-Apotheke, Prichsenstadt
SAMSTAG, 04.07.  Stadt-Apotheke, Mainbernheim
 Kronen-Apotheke, Gerolzhofen
SONNTAG, 05.07.  Weingarten-Apotheke, Dettelbach
 Apotheke im Ärztehaus, Kitzingen
Die Dienstbereitschaft beginnt um 08.00 Uhr und endet um 24 
Stunden später. Bei Nacht- und Notdienst Ihrer Apotheke wird 
eine Gebühr von 2,50 € abverlangt.

mitteilung Anderer Behörden

Bezirk erweitert Beratungsangebot
sprechstunden künftig auch im landkreis kitzingen
Der Bezirk Unterfranken erweitert sein Beratungsangebot im 
Zusammenhang mit der sogenannten „Hilfe zur Pflege“ und 
berät künftig in allen Pflegestützpunkten beziehungsweise 
Beratungsstellen der unterfränkischen Landkreise. Das im Jahr 
2019 zunächst in den Regionen Aschaffenburg, Schweinfurt und 
Würzburg gestartete Beratungsangebot wird nun auf die Land-
kreise Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld, Hassberge, Kitzingen, 
Main-Spessart und Miltenberg erweitert.
Die bayerischen Bezirke sind im Rahmen der Sozialhilfeleistung 
nach dem Sozialgesetzbuch zuständig für die Gewährung aller 
Leistungen der Hilfe zur Pflege. Der Bezirk Unterfranken hilft 
damit Menschen mit ambulantem und stationärem Pflegebedarf, 
wenn die Leistungen der Pflegeversicherung und die eigenen 
Mittel nicht ausreichen, um die Kosten für eine ambulante, das 
heißt häusliche Pflege oder für die Pflege in einem Pflegeheim 
zu begleichen.
Für die Betroffenen, aber auch für deren Angehörige ist die 
Pflegebedürftigkeit in der Regel mit großen Herausforderungen 
und gravierenden Änderungen der bisherigen Lebenssituation 
verbunden. Gleichzeitig ergeben sich rechtliche, finanzielle und 
lebenspraktische Fragen wie etwa die Entscheidung, die Pflege 
im häuslichen Bereich zu organisieren oder in einem Pflegeheim. 
Bei diesen Entscheidungen steht der Bezirk Unterfranken sowohl 
den Betroffenen als auch den Angehörigen beratend zur Seite. 
Dieses Angebot umfasst sowohl die rechtlichen und finanziellen 
Aspekte als auch die pflegefachliche Seite.
Beratungsangebot des Bezirks in der Beratungsstelle 
Pflege für den landkreis kitzingen
Ab 25. Juni 2020 von 13:00 – 16:00 Uhr, donnerstags zunächst 
im Vier-wochen-Rhythmus (gerade Kalenderwochen).



TERMINE: 25.06.2020, 23.07.2020, 20.08.2020, 17.09.2020, 
15.10.2020, 12.11.2020 und 10.12.2020
Die Beratungen finden ausschließlich nach vorheriger ter-
minvereinbarung statt. 
Hierzu wenden Sie sich bitte an die Beratungsstelle Pflege für 
den Landkreis Kitzingen unter der Tel. Nr.: 09321/928-5219 
oder per e-Mail an: ute.doeblinger@kitzingen.de
 
Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen
Friedrich-Bernbeck-schule
Anmeldungen für die 6. Klasse an der staatlichen wirt-
schaftsschule Kitzingen – neu: Probeunterricht 
Zum Schuljahr 2020/2021 möchte die Staatliche Wirtschaftsschule 
Kitzingen eine 6. Jahrgangsstufe einführen.
Derzeit erfolgt die Aufnahme in die Vorklasse 6 der Wirtschafts-
schule mit einem Notendurchschnitt von 2,66 in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch oder in begründeten Ausnah-
mefällen durch eine Entscheidung der Schulleitung nach einem 
persönlichen Gespräch. Für alle anderen Fälle wird es am Ende 
der Sommerferien einen Probeunterricht für die Aufnahme in 
die Vorklasse 6 der Wirtschaftsschule geben. Musterprüfungen 
bzw. Hinweise zum Anforderungsniveau werden ab etwa An-
fang August auf www.wirtschaftsschule-kt.de unter der Rubrik 
„Downloads/Infos“ und dort unter „Probeunterricht“ zur Ver-
fügung stehen.
Anmeldezeitraum für das schuljahr 2020/21:
Ab sofort bis 07. August 2020 und vom 02. September bis 07. 
September 2020 täglich von 08:00 – 13:00 Uhr oder nach Ver-
einbarung
Übertreten an die wirtschaftsschule können:
– Schülerinnen und Schüler, die derzeit die Jahrgangsstufe 5, 6 

oder 7 einer Mittelschule, Realschule oder eines Gymnasiums 
besuchen, für die 4stufige Wirtschaftsschule.

– Schülerinnen und Schüler, mit einer durchlaufenen Jahrgangs-
stufe 9 einer Mittelschule, Realschule oder eines Gymnasiums 
für die 2stufige Wirtschaftsschule. 

Probeunterricht für die 4stufige Wirtschaftsschule:
Für Schülerinnen und Schüler, deren Zeugnis nicht die Eignung 
für die Wirtschaftsschule aufweist, findet ein Probeunterricht 
in den Fächern Deutsch und Mathematik statt. Nachtermin: 
02.09.2020 – 04.09.2020
Anmeldeunterlagen:
– Zeugnis im Original
– Geburtsurkunde
– Nachweis über einen ausreichenden Masernschutz (IfSG)
– Sorgerechtsbescheinigung (falls erforderlich)
Die Anmeldung bleibt auch während der COVID-19-Phase 
möglich. Hierzu können Sie die Anmeldeformulare auf unserer 
Homepage www.wirtschaftsschule-kt.de ausfüllen, ausdrucken, 
unterschreiben und per Email an: sekretariat@wirtschaftsschule-
kt.de oder per Post an: Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen, 
Kaiserstr. 2, 97318 Kitzingen uns senden oder persönlich bei 
uns einwerfen/abgeben. Gerne senden wir Ihnen aber auch 
unsere Anmeldeformulare per Post zu. Rufen Sie uns einfach 
an: 09321/929890
 
Berufsfachschulen Ochsenfurt
Anmeldungen für das schuljahr 2020/21
Ausbildung in unserer Berufsfachschule für Ernährung und 
Versorgung oder in der Berufsfachschule für Kinderpflege!
Bewerbungen bitte an: Staatliches Berufliches Schulzentrum 
Kitzingen-Ochsenfurt, Pestalozzistraße 4, 97199 Ochsenfurt.
Für Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 09331 9813-0.

Wir machen Sie fit für Ihre berufliche Zukunft mit einer Be-
rufsausbildung als
„Helfer/-in für ernährung und Versorgung“ (2 Jahre Vollzeit) 
oder „Assistent/Assistentin für ernährung und Versorgung“ 
(3 Jahre Vollzeit).
Ein Arbeitsplatz in einer Sozialstation, im Seniorenheim, im 
Krankenhaus, im Privathaushalt oder in der Gastronomie oder 
Hotellerie warten auf Sie.
Eingangsvoraussetzung: Abschluss der Mittelschule oder Real-
schule oder einer Förderschule.
Ihre Anmeldung – Notwendige Unterlagen: 
(Bitte verzichten Sie zugunsten des Umweltschutzes auf Bewer-
bungsmappen und Plastikhüllen!) 
– Aktueller tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild
– Kopie des Zwischenzeugnisses oder Abschlusszeugnisses der 

zuletzt besuchten Schule
– Anmeldeformular (online verfügbar auf der Homepage www.

bs-kt-och.de)
– Nachweis des Masernimpfschutzes
Zusätzliches Ziel: mittlerer Schulabschluss
Eine anschließende weiterbildung als Betriebswirt/-in für 
Ernährungs- und Versorgungsmanagement ermöglicht Ihnen, 
in einer Einrichtung eine Organisations- und Führungsaufgabe 
zu übernehmen.
Wenn Sie eine neue berufliche Herausforderung oder eine zu-
kunftssichere Berufsausbildung in einem sozialen Beruf suchen, 
kommen Sie zu uns! 
Sie können in Kindergärten, Kinderkrippen, Horten oder Einrich-
tungen für Menschen mit Behinderung oder auch im Privathaus-
halt arbeiten oder eine Ausbildung in einem Gesundheits- und 
Pflegeberuf anschließen.
Als „Kinderpfleger/-in“ (2 Jahre Vollzeit) finden Sie einen 
Arbeitsplatz in der Betreuung von Säuglingen, Kindern und 
Jugendlichen.
Eingangsvoraussetzung: Abschluss der Mittelschule oder Real-
schule
Ihre Anmeldung – Notwendige Unterlagen: 
(Bitte verzichten Sie zugunsten des Umweltschutzes auf Bewer-
bungsmappen und Plastikhüllen!)
– Kurzes Motivationsschreiben
– Aktueller tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild
– Kopie des Zwischenzeugnisses oder Abschlusszeugnisses der 

zuletzt besuchten Schule
– Nach Möglichkeit eine Bestätigung über ein einwöchiges 

Praktikum in einem Kindergarten 
– Anmeldeformular (online verfügbar auf der Homepage  

www.bs-kt-och.de)
– Nachweis des Masernimpfschutzes
Zusätzliches Ziel: mittlerer Schulabschluss 
Nach einer anschließenden weiterbildung als erzieher/-in 
können Sie Leitungsaufgaben übernehmen.
Ihre Anmeldung senden Sie bitte auf dem Postweg oder persönlich, 
gerne auch per E-Mail an verwaltung@bsz-kt-och.de.
 
Landratsamt Kitzingen
Abfallentsorgungsgebühren 2020
Zum 1. Juli sind die Abfallentsorgungsgebühren fällig. Sie 
umfassen den Zeitraum Januar bis Dezember 2020. Das Land-
ratsamt Kitzingen bittet, den Zahlungstermin einzuhalten. Somit 
vermeiden Sie zusätzliche Kosten.
wie hoch ist die Gebühr 2020?
Die Höhe der Abfallgebühr steht im zuletzt erteilten Gebührenbe-
scheid unter „Zahlungsbetrag zum 01.07.2020“. Dieser Bescheid 



wurde Mitte März an die Grundstückseigentümer verschickt. 
Wurde für die Abfallgebühr ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt 
(früher Einzugsermächtigung), so wird der Zahlungsbetrag au-
tomatisch zum 1. Juli 2020 vom angegebenen Konto abgebucht. 
Ein Hinweis darauf findet sich im Bescheid.
nichtabbucher / selbstzahler
Liegt kein Lastschriftmandat vor, so ist der Zahlungsbetrag auf 
eines der Konten des Landkreises Kitzingen zu überweisen:
– Sparkasse Mainfranken Würzburg, IBAN DE60 7905 0000 

0042 0665 06, BIC BYLADEM1SWU
– VR-Bank Kitzingen, IBAN DE10 7919 0000 0001 9338 84, 

BIC GENODEF1KT1
Für künftige Fälligkeiten empfehlen wir die Erteilung eines 
SEPA-Lastschriftmandates.
noch Fragen?
Die Mitarbeiterinnen der Kommunalen Abfallwirtschaft beim 
Landratsamt Kitzingen helfen weiter: Frau Richmond, Tel. (09321) 
928 – 1202 und Frau Ruß, Tel. (09321) 928 – 1203.
 
Kostenlose Energieberatung im 
 Landratsamt
Die unabhängige, neutrale und individuelle Erstberatung 
durch einen zertifizierten Energieberater findet in Form von 
Einzelgesprächen (30-45 Minuten) statt und ist kostenfrei und 
unverbindlich für die Bürgerinnen und Bürger. Unterlagen zum 
bestehenden oder geplanten Gebäude, Energiedaten, Schorn-
steinfegerprotokolle o. Ä. sollten möglichst mitgebracht werden.
NÄCHSTER TERMIN:
Do. 16. Juli 13:00 – 18:00 Uhr im Landratsamt Kitzingen
Terminvereinbarungen unter Tel.: 09321 928 1109.
 
Energiesprechtage für Unternehmen
Energieeffizienz spart bares Geld und hilft unter Umständen, 
besser durch die aktuelle Situation zu kommen. Die digitalen 
Energiesprechtage der IHK Würzburg-Schweinfurt geben Hil-
festellung.
Energieeinsparung bedeutet Kosteneinsparung – und diese 
bedeutet Gewinn für Ihr Unternehmen. Wo aber lässt sich am 
besten beginnen – und Wie?
Beim Energiesprechtag, den die IHK in Kooperation mit dem 
Energieberater Franken e.V. und den Landkreisen durchführt, 
haben Sie die Möglichkeit, sich über nahezu alle Themen rund 
um Energieeffizienz oder erneuerbare Energien in Unternehmen 
auszutauschen. Hinweise auf mögliche Förderprogramme runden 
die Einstiegsberatungen ab.
Die einstündigen Gespräche werden aus aktuellem Anlass on-
line per Videokonferenz durchgeführt. Nach Ihrer Anmeldung 
schicken wir einen entsprechenden Link zu.
 NÄCHSTE TERMINE: 
• Mi. 24. Juni 9:00 – 17:00 Uhr; 
• Do. 23. Juli  9:00 – 17:00 Uhr
Kontakt und Terminvereinbarung bitte bei Frau Stefanie Roth, 
Tel.: 0931 4194-362 oder E-Mail: stefanie.roth@wuerzburg.ihk.de
 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau
Bäuerinnen an der leistungsgrenze
Immer mehr Bäuerinnen gelangen physisch und psychisch 
an ihre Grenzen. Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) hilft ihnen mit speziellen Ge-
sundheitsangeboten.

Was Bäuerinnen leisten, ist enorm. Derzeit gelangen jedoch viele 
von ihnen an ihre Leistungsgrenze. Betrieb, Familie, Kinder, die 
aufgrund geschlossener Schulen oder Kitas rund um die Uhr 
versorgt und beschäftigt werden müssen, Eltern oder Schwieger-
eltern, die immer mehr auf Hilfe oder Pflege angewiesen sind, 
kosten jeden Tag aufs Neue enorm viel Kraft. Dazu kommen 
dann noch saisonale Arbeitsspitzen.

online-Gesundheitstrainings
Mit speziell auf die Landwirtschaft angepassten Online-Gesund-
heitstrainings offeriert die SVLFG ein Angebot, das unter anderem 
die Themen Stress, schlechte Stimmung, gesunder Schlaf oder 
chronische Schmerzen aufgreift und am eigenen PC anonym und 
zeitlich völlig flexibel genutzt werden kann. Dabei werden die 
Teilnehmer von einem persönlichen Coach (Psychologe) durch die 
Programme begleitet – auf Wunsch telefonisch oder per E-Mail.

intensives einzelfallcoaching
Beim intensiven Einzelfallcoaching wird der Teilnehmer über 
mehrere Monate hinweg von einem erfahrenen und speziell 
geschulten Psychologen begleitet. Gemeinsam werden Mög-
lichkeiten gefunden, um mit belastenden Situationen, Krisen 
oder Ängsten besser umgehen und nachhaltig wieder mehr 
Lebensqualität gewinnen zu können. Das Coaching erfolgt in 
Telefonaten oder bei Bedarf in persönlichen Gesprächen. Das 
Online-Gesundheitstraining und das intensive Einzelfallcoaching 
kann kostenlos von Versicherten genutzt werden, die volljährig 
und als Unternehmer oder mitarbeitender Familienangehöriger 
bei der Landwirtschaftlichen Alterskasse oder als Altenteiler bei 
der Landwirtschaftlichen Krankenkasse versichert sind.

telefonische Krisenhotline
Erfahrene Psychologen stehen den –auf Wunsch auch anonymen– 
Anrufern rund um die Uhr an sieben Tage in der Woche unter 
der Telefonnummer 0561 785-10101 beratend zur Seite. Experten 
geben vertrauliche Unterstützung, beispielsweise bei betrieblichen 
bzw. familiären Konflikten oder auch bei persönlichen Überla-
stungssituationen. Nähere Informationen zu den Gesundheits-
angeboten der SVLFG gibt es telefonisch unter 0561 785-10512 
oder im Internet unter www.svlfg.de/gleichgewicht.
 
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Beim hausbau an den hochwasserschutz denken:
eigenvorsorge ist wichtig!
Der Bau eines Eigenheims ist für viele Menschen die größte 
Investition ihres Lebens. Umso wichtiger ist es, die Immobilie 
vor drohenden Naturgefahren wie Hochwasser zu schützen. Dies 
gilt es schon bei der Wahl des Bauplatzes zu bedenken.
Grundstücke in der Nähe eines Gewässers sind begehrt – aber 
in der Regel auch besonders von Hochwasser bedroht. Wer sich 
dennoch für ein solches Grundstück entscheidet, sollte sich der 
Pflicht zur Eigenvorsorge bewusst sein.
Das Hochwasserrisiko wird oft unterschätzt. Dabei ist es für 
Anwohner eines Gewässers statistisch gesehen wahrscheinlicher, 
mindestens einmal im Leben von einem 150-jährlichen Hochwas-
ser betroffen zu sein, als bei einem Autounfall zu verunglücken. 
Indem Sie sich in Ihrem Auto anschnallen, sichern Sie sich bis 
zu einem gewissen Grad gegen das Risiko ab. Ähnlich verhält es 
sich mit den technischen Maßnahmen, die Ihre Kommune oder 
der Staat zum Schutz vor Hochwasser errichten: Diese werden 
auf die Pegelstände eines 100-jährlichen Hochwassers ausgelegt. 
Sie schützen nicht vor extremeren Ereignissen, sodass ein Risiko 
bestehen bleibt. Gemäß Wasserhaushaltsgesetz ist jede Person 
dazu verpflichtet, eigenverantwortlich Vorsorge für den Fall eines 
Hochwassers zu treffen (§ 5 Abs. 2 WHG).
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Wie die Umfrage „Hochwasserschutz in Bayern“ der Initiative 
Hochwasser.Info.Bayern gezeigt hat, sind landesweit nur 3 von 
10 Bürgern überzeugt, dass ihr Handeln persönliche Schäden 
durch Überflutungen reduzieren kann (siehe Grafik). Das ist eine 
fatale Fehleinschätzung, denn Bürgerinnen und Bürger können 
viel tun, um sich und ihre Immobilie zu schützen.
Der sicherste Schutz besteht darin, nicht in hochwasserge-
fährdeten Gebieten zu bauen. Ob Ihr geplantes Baugrundstück 
in einem von Flusshochwasser gefährdeten Gebiet liegt, erfahren 
Sie über den Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete 
Gebiete (www.iug.bayern.de). Entscheiden Sie sich trotz der 
Risiken für ein solches Grundstück, berücksichtigen Sie bereits 
bei der Planung des Neubaus die nötigen Schutzmaßnahmen. 
Dazu gehören beispielsweise die wasserdichte Ausführung des 
Kellers, erhöhte Gebäudeöffnungen, um oberflächlichen Was-
serzutritt zu erschweren, oder eine Rückstausicherung. Da auch 
bauliche Maßnahmen keinen hundertprozentigen Schutz bieten 
können, ist es zudem ratsam, eine Elementarschadenversiche-
rung abzuschließen, um das Eigenheim und den Hausrat vor 
existenzbedrohenden Schäden zu versichern.
Weitere Informationen zu den Themen Eigenvorsorge und Hoch-
wasserschutz in Bayern finden Sie unter www.hochwasserinfo.
bayern.de. Entgegen der vorherrschenden Meinung können Bür-
gerinnen und Bürger viel tun, um sich vor Hochwasserschäden 
zu schützen.
 
Bayerisches Rotes Kreuz
spende _lut beim r_ten kreuz
#missingtype erst wenn’s fehlt, fällt’s auf
Sie sehen richtig – hier fehlt etwas Essenzielles: das A, das B 
und das O. Genau jene Blutgruppen, deren Spenden jeden Tag 
schwerkranken und verletzten Mitmenschen in ganz Deutschland 
den größten Wunsch nach Leben erfüllen.
Die fehlenden Buchstaben stehen für die häufig benötigten 
Blutgruppen A, B sowie null und sollen das Bewusstsein für die 
Notwendigkeit der Blutspende weiter stärken und die Menschen 
zu einer aktiven Unterstützung animieren.
Großes Ziel ist die Gewinnung neuer Spenderinnen und Spender, 
die sich kontinuierlich engagieren und dadurch einen unersetz-
lichen Dienst an der Gemeinschaft leisten.
Während der Corona-Krise haben Menschen in der gesamten 
Bundesrepublik eindrucksvoll bewiesen, dass sie da sind, wenn es 
darauf ankommt. Diese Hilfsbereitschaft und gelebte Solidarität 
gilt es jetzt auch in den zurückkehrenden Alltag zu integrieren 
und in Form von Blutspenden für unsere Mitmenschen in den 
Kliniken spürbar werden zu lassen. 
Patientinnen und Patienten sind rund um die Uhr an 365 Tagen im 
Jahr auf überlebenswichtige Blutspenden angewiesen. Die DRK/
BRK-Blutspendedienste sind Gewährleister in der medizinischen 
Daseinsvorsorge mit Blut in Therapie und Notfallversorgung.
L_ssen Sie uns den Zus_mmenhalt weiter stärken und _uch 
künftig d_für S_rge tr_gen, fürein_nder d_ zu sein. 

spenderservice:
Blutspendetermine und weiterführende Informationen für 
Spender und an der Blutspende Interessierte, beispielsweise 
zum kostenlosen Gesundheitscheck, sind unter der kostenlosen 
Hotline des Blutspendedienstes 0800 11 949 11 zwischen 8.00 
Uhr und 17.00 Uhr oder unter www.blutspendedienst.com im 
Internet abrufbar

Blutspendetermine im landkreis kitzingen:
Mi 10.06.2020 16:30–20:30 Uhr 
KitZinGen 97318 Stadtteilzentrum Königsbergerstr. 11 

Do 18.06.2020 17:00–20:30 Uhr
soMMeRAcH 97334 Ausweichlokal: Grundschule/Schul-
turnhalle Raiffeisenstr. 9
Fr 03.07.2020  17:00–20:30 Uhr 
scHwARZAcH 97359 Volksschule Schulstr. 2
Mo 06.07.2020  17:30–20:30 Uhr 
DETTELBACH 97337 Rudolf-von-Scherenberg-Volksschule, 
Georg-Graber-Str. 2
Mi 08.07.2020  16:30–20:30 Uhr
KitZinGen 97318 Stadtteilzentrum Königsbergerstr. 11
Do 16.07.2020  17:30–20:30 Uhr
ALBERTSHOFEN 97320 Gartenlandhalle An der Lohwiese 1
Mo 20.07.2020  17:00–20:15 Uhr
VOLKACH 97332 Volksschule Jahnstr. 1
Do 23.07.2020 18:00–20:30 Uhr
GROSSLANGHEIM 97320 Volksschule Roßgasse 20 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Kitzingen
Folgende Online-seminare werden angeboten:
26.06.2020, 10:00–11:30 Uhr: 
Zeit für Brei – Einführung in die Beikost; Das Baby ist da – und 
mit ihm viele Fragen zur Ernährung.
26.06.2020, 09.30. 11.00 Uhr: 
Das bewegte Wohnzimmer – Kurs für Eltern mit Kindern von 
10 Monaten bis 2,5 Jahre; Eltern erhalten Tipps und viele kreative 
Anregungen für Bewegungsideen und Spiel & Spaß im Haus.
01.07.2020 und 08.07.2020, jeweils 14:00–15:30 Uhr: 
Babys erster Brei – zweiteiliges Seminar für Eltern/Familien 
mit Babys im ersten Lebensjahr; Im ersten Teil des Seminars 
erfahren Sie, wie die verschiedenen Breie schrittweise eingeführt 
werden und welche Lebensmittel sich dazu eignen. Im zweiten 
Teil bereitet die Referentin Breie zu und vergleicht sie anschlie-
ßend mit Gläschenkost.
02.07.2020, 20:00–21:00 Uhr: 
Kinderernährung – Ihre Zeit für individuelle Fragen
Nach einer kurzen Einführung über die Vorteile einzelner Le-
bensmittelgruppen haben Sie ausreichend Zeit, Ihre individuellen 
Fragen zum Thema Kinderernährung zu stellen.
Information und Anmeldung für die online-seminare unter 
www.aelf-kt.bayern.de/ernaehrung oder poststelle@aelf-kt.
bayern.de
Alle Angebote sind kostenfrei, Anmeldeschluss ist jeweils zwei 
Tage vor dem Kurstermin.

VereinsnAchrichten

Siedlerverein

SCHWARZACH e.V.

informationen für unsere mitglieder und interessierte:
Liebe Mitglieder und Interessierte,
Umfangreiche Informationen zu Ausleihmöglichkeiten, Rabat-
ten, Veranstaltungen und Mitgliedschaft finden Sie auf unsere 
Homepage.
Zusätzlich finden Sie aktuelle Nachrichten hier im Amtsblatt 
und im Schaukasten an der Bushaltestelle am Marktplatz in 
Stadtschwarzach.
 
 



kirchliche nAchrichten

Pfarrerin Mareike Rathje
Schloßgasse 1 – 97359 Schwarzach a. Main – Tel. 09324 9813660 – Fax 09324 9813658

E- Mail: mareike.rathje@elkb.de
 Bürozeiten: Montag bis Donnerstag

Pfarramt Kleinlangheim – Hauptstr. 30 – Tel 09325 273
Bürozeiten: Di und Fr 9.00–12.00 Uhr und Mi von 14.30–16.30

Seit Sonntag 10.05.20 sind wieder Gottesdienste möglich mit 
folgenden Einschränkungen: 
Maskenpflicht, Abstand von 2 Metern, bitte nach Möglichkeit 
das eigene Gesangbuch mitbringen. Durch den Abstand ergibt 
sich eine eingeschränkte Anzahl von Sitzplätzen. Aufgrund 
dieser Bedingungen können zurzeit keine Gottesdienste in der 
Plaziduskapelle in Münsterschwarzach stattfinden. 

sonntag 21.06.20 – 2. sonntag nach trinitatis
10.10 Uhr Gottesdienst in Kleinlangheim
Mittwoch 24.06.20
18.00 Uhr Konfirmandenstunde im Jugendheim  
 Kleinlangheim mit Maskenpflicht
Freitag 26.06.20
18.00 Uhr gemeinsame Aktion mit Präparanden und 
 Konfirmanden mit Maskenpflicht
sonntag 28.06.20 – 3. sonntag nach trinitatis
9.00 Uhr Gottesdienst in Feuerbach
10.10 Uhr Gottesdienst in Kleinlangheim
Mittwoch 01.07.20
18.00 Uhr Präparandenstunde im Jugendheim  
 Kleinlangheim mit Maskenpflicht
sonntag 05.07.20
9.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst in Stadtschwarzach
10.10 Uhr Gottesdienst in Kleinlangheim
Wir sind für Sie da, rufen Sie uns gerne an. 
Bleiben Sie gesund und behütet. Ich wünsche Ihnen gerade in 

dieser Zeit viel Gelassenheit, Zuversicht und 
Gottes Segen spürbar und ganz nah.

Ihre Pfarrerin Mareike Rathje

Abteikirche Münsterschwarzach

sonntag, 21. Juni 2020, 10.00 uhr
Pontifikalamt mit Feier der Ordens-Jubiläen
65 Jahre Mission P. Konrad Göpfert
60 Jahre Profess P. Fidelis Ruppert
 Br. Ethelbert Hümmer
25 Jahre Profess P. Benedikt Müllers

Integrationshilfskraft
für Kiga Dettelbach ab 01.09.20 gesucht.

9 Std/Wo. 09364/8175242

Brennholz aus Franken, PEFC zertifizert
Buche/Eiche ofenfertig gesägt und gespalten, 

frisch, 33 cm lang, frei geliefert, min. Abnahme 5 Srm 
(Schüttraummeter), ein Srm 59,– € inkl. MWSt.;  

wie vor jedoch trocken: ein Srm 69,– €. 
Andere Längen möglich.

MS-Forstservice–Holzhandel
Tel. 09522/707561 oder 0172-7511442
e-Mail: MS-Forstservice@t-online.de



 
 
 

 
 

 

Schweren Herzens müssen wir unsere Feier zum

50-jährigen Firmenjubiläum
 in diesem Jahr absagen.

Das Jubiläum wird auf jeden Fall nachgefeiert!!!

 Und zwar am 19.06.2021
 Bis dahin hat sich die Lage hoffentlich wieder normalisiert.

Wir sind froh, dass Donny Vox uns auch den Termin
im kommenden Jahr zugesagt hat.

 Wir möchten, dass Sie mobil bleiben und sind deshalb
weiterhin gern für Sie in vollem Umfang da.

 Ihr Team vom 1a autoservice Högner

Ambulanter Pflegedienst
CLAUDIUS FEIDEL

Mit Freundlichkeit und Fachwissen sind wir für Sie da.
Schwarzach/Düllstadt, Atzhäuser Straße 10a, Tel. 0 93 25/98 08 72

*	 wir	erbringen	Leistungen	der	häuslichen	Krankenpflege	und	
*	 Leistungen	nach	dem	Pflegeversicherungsgesetz
*	 Vermittlung	von	Hilfsmitteln,	Hausnotruf,	Kurzzeitpflege
*	 Pflegeeinsätze	nach	§	37	Abs.	3	SGB	XI.

Entlastung für pflegende Angehörige
bei Ihnen zuhause in vertrauter Umgebung
Bei	eingeschränkter	Alltagskompetenz	über	Ihre	Pflegekasse	
abrechenbar.
Anmeldung	und	individuelle	Beratung	unter	0171-5086884



Schm
uck 

aus der Abtei M
ünsterschw

arzach
W

ir erfüllen Ihre Schm
uckw

ünsche! 
O

b N
euanfertigungen, U

m
arbeitungen oder Schm

uck aus einer unse-
rer vielfältigen Kollektionen – w

ir haben für jeden und jede das passende 
Schm

uckstück. In unserem
 knapp 60 Jahre alten M

eisterbetrieb fertigen 
w

ir individuellen und persönlichen Schm
uck nach Ihren Vorstellungen. 

Zu unserem
 Service gehört natürlich auch die Trauringberatung. U

nsere 
H

andw
erkskunst konnten w

ir bereits in zahlreichen Aufträgen unter Be-
w

eis stellen:
•	Kom

m
union- und Konfirm

ationskreuze
•	Individuelle Trauringe und Verlobungsringe
•	Persönlicher Schm

uck nach Ihren Entw
ürfen und Vorstellungen

•	Kronen und W
einschm

uck für W
einprinzessinnen

•	Taufgeschenke und Taufringe
•	W

appenringe
•	Ehrenpreise (Ringe, N

adeln, Teller, Pokale …
)

•	U
m

arbeitungen von Trauringen oder vererbtem
 Schm

uck

G
erne beraten w

ir Sie persönlich und entw
erfen m

it Ihnen gem
einsam

 ein 
Schm

uckstück
•	am

 Telefon unter der 09324-20 293
•	per Em

ail: goldschm
iede@

vier-tuerm
e.de

•	oder persönlich hier in der G
oldschm

iede oder im
 Kunstraum

  / Buch 
und Kunst im

 Klosterhof.

Einen kleinen Einblick in unsere Arbeit finden Sie auf der H
om

epage
https://w

w
w

.abtei-m
uensterschw

arzach.de/arbeiten/goldschm
iede 

W
ir freuen uns auf Sie! 

G
ottes Segen und bleiben Sie gesund!

Sabine Bechtel
im

 N
am

en des gesam
ten Team

s 
der Klostergoldschm

iede


